
 

 

    
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

204-3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) 
 

2. Aktualisierung 2010 (11. Juni 2010) 
 
 
Das  Bundesdatenschutzgesetz wurde durch Art. 5 des Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkredit-
richtlinie, des zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften 
über das Widerrufs- und Rückgaberecht v. 29. Juli 2009, BGBl. I S. 2355, mit Wirkung vom 11. Juni 2010 
wie folgt geändert: 
 

alt 
 
§ 29  Geschäftsmäßige Datenerhebung und  
-speicherung zum Zweck der Übermittlung 

(1)-(5) … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 43  Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-7. … 
 
 
 
 
 
 
8.-11. … 
(2)-(3) … 

 

neu 
 
§ 29  Geschäftsmäßige Datenerhebung und  
-speicherung zum Zweck der Übermittlung 

(1)-(5) (unverändert) 
(6) Eine Stelle, die geschäftsmäßig perso-

nenbezogene Daten, die zur Bewertung der 
Kreditwürdigkeit von Verbrauchern genutzt 
werden dürfen, zum Zweck der Übermittlung 
erhebt, speichert oder verändert, hat Aus-
kunftsverlangen von Darlehensgebern aus an-
deren Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder anderen Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum ge-
nauso zu behandeln wie Auskunftsverlangen 
inländischer Darlehensgeber. 

(7) Wer den Abschluss eines Verbraucher-
darlehensvertrags oder eines Vertrags über 
eine entgeltliche Finanzierungshilfe mit einem 
Verbraucher infolge einer Auskunft einer Stelle 
im Sinne des Absatzes 6 ablehnt, hat den Ver-
braucher unverzüglich hierüber sowie über die 
erhaltene Auskunft zu unterrichten. Die Unter-
richtung unterbleibt, soweit hierdurch die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
würde. § 6a bleibt unberührt. 
 
§ 43  Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

1.-7. … 
7a. entgegen § 29 Abs. 6 ein Auskunftsver-

langen nicht richtig behandelt, 
7b. entgegen § 29 Abs. 7 Satz 1 einen Ver-

braucher nicht, nicht richtig, nicht voll-
ständig oder nicht rechtzeitig unterrich-
tet, 

8.-11. (unverändert) 
(2)-(3) (unverändert) 

 
 
 


